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(3) Es genügt, daß infolge der Tat ein geringerer 
Steuerbetrag festgesetzt oder ein Steuervorteil zu Un
recht gewährt oder belassen ist; ob der Betrag, der 
sonst festgesetzt wäre, aus anderen Gründen hätte er
mäßigt werden müssen oder der Vorteil aus anderen 
Gründen hätte beansprucht werden können, ist für die 
Bestrafung ohne Bedeutung.

(4) Eine Steuerumgehung (§ 10) ist nur dann als 
Steuerhinterziehung strafbar, wenn die Verkürzung der 
Steuereinnahmen oder die Erzielung der ungerecht
fertigten Steuervorteile dadurch bewirkt wird, daß der 
Täter vorsätzlich Pflichten verletzt, die ihm im Inter
esse der Ermittlung einer Steuerpflicht obliegen.

(5) Steuerhinterziehung kann auch hinsichtlich solcher 
Waren begangen werden, deren Einfuhr, Ausfuhr oder 
Durchfuhr verboten ist.

Anm.: Jetzt Rat des Kreises. Abteilung Finanzen. Unterab
teilung Abgaben.

§ 397
(1) Der Versuch der Steuerhinterziehung ist strafbar.
(2) Die für die vollendete Tat angedrohte Strafe gilt 

auch für den Versuch.
(3) Wer in dem Bewußtsein, daß infolge seines Ver

haltens eine Verkürzung von Einnahmen an Ver
mögenssteuer oder Realsteuer eintreten kann, es unter
nimmt, die mit der Wertermittlung befaßten Behörden 
irrezuführen, wird bestraft, wie wenn er den Versuch 
einer Steuerhinterziehung begangen hätte.

§ 398

Die Strafe für die Tat gilt auch für eine Beihilfe oder 
Begünstigung, die jemand seines Vorteils wegen begeht.


